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Fachinstitut für Familienrecht  

Online-Vortrag LIVE: Das Wechselmodell:  

Unterhaltsrechtliche Aspekte (094608) 
 

14. Mai 2024, 14.00 – 16.45 Uhr 

Live-Übertragung im DAI eLearning Center  
 

Referent:  

Dr. Alexander Witt, Richter am Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg 

 

Gliederung 

 

 
I. Vertretung des Kindes 

1. Unterschiede alleiniges/gemeinsames Sorgerecht 

2. BGH Rechtsprechung 

3. § 1628 BGB oder Ergänzungspfleger 

4. Inhaltliche Maßstäbe § 1628 BGB 

II. Berechnung Unterhalt 

1. Anteilige Haftung der Eltern 

2. Beiderseitiges Einkommen der Eltern entscheidend 

3. Typische Mehrbedarfe beim Wechselmodell 

4. Streit um Berechtigung Mehrbedarf 

5. Kindergeldanrechnung 

6. Berücksichtigung von Naturalleistungen 

7. Kinderkonto oder Ausgleichsleistung? 

8. Konkrete Berechnungsbeispiele für die Praxis 

a) Unterhaltsberechnung ohne Mehrbedarf und Darstellung rechnerischer  

Unterschied bei Kindergeldbezug durch Mutter oder Vater 

b) Unterhaltsberechnung mit Mehrbedarf und abschließender Ausgleichszahlung 

bzw. ohne Ausgleichszahlung und Kinderkonto 

c) Unterhaltsberechnung bei Übernahme einzelner Bedarfsposten durch einen  

Elternteil 
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d) Unterhaltsberechnung bei Einrichtung eines Kinderkontos für bestimmte  

Ausgabepositionen 

e) Alternative Berechnungsmodelle 

III. Berechnung Kindesunterhalt bei ausgedehntem Umgangsrecht 

1. BGH vom 12.3.2014, BGH vom 5.11.2014 

2. Neuere Berechnungsansätze 


